


Erklärung des Fachunternehmens
Förderung von Stromspeichersystemen für Photovoltaikanlagen
Einhaltung der technischen Voraussetzungen der Richtlinie „Förderung von Stromspeichersystemen für Photovoltaikanlagen“ des Landes Tirol
Fachunternehmen 
Name: 
                                                                                                                                
Adresse: 
                                                                                                                                        
Föderwerber:innen 
Name: 
                                                                                                                                      
Adresse: 
                                                                                                                                     
Adresse des Anlagenstandortes: 
                                                                                                                          
Angaben zum Stromspeichersystem: 
Es handelt sich um eine	☐ neue oder	☐ erweiterte Stromspeicheranlage.
Falls Erweiterung – Angabe der kWh des bereits bestehenden Stromspeichers:       kWh
Hersteller: 
                                                                        
Type: 
                                                       
Nutzbare Speicherkapazität: (Angabe entsprechend der Herstellerliste)
                                     kWh (Nettokapazität)
☐Lithiumtechnologie	☐Natriumionentechnologie
Angaben zur Photovoltaikanlage: 
Engpassleistung der Anlage: 
               kWpeak
Inbetriebnahme des Speichersystems:
Datum:              
(Das Datum der Inbetriebnahme des Speichersystems muss nach dem 01.01.2026 sein.)
Das Unternehmen bestätigt, dass die im Folgenden genannten Anforderungen an die Errichtung und den Betrieb des Stromspeichersystems erfüllt und die Fördervoraussetzungen der Richtlinie des Landes Tirol „Förderung von Stromspeichersystemen für Photovoltaikanlagen“ vom 01.01.2026 eingehalten wurden:
· Eine Dokumentation der fachgerechten und sicheren Ausführung und Inbetriebnahme der Anlage liegt vor. Die Förderwerber:innen haben eine Dokumentation einschließlich Bedienungsanleitung erhalten.
· Das Installationsdokument für Photovoltaik Stromerzeugungsanlagen des Typs A (800W - 250 kW), samt Bestätigung der vertragskonformen Anlagenerrichtung gemäß der Verordnung EU 2016/631 der Kommission vom 14. April 2016 zur Festlegung eines Netzkodex mit Netzanschlussbestimmungen für Stromerzeuger und den in diesem Zusammenhang verordneten nationalen Festlegungen für Stromerzeugungsanlagen des Typs A sowie die im Netzzugangsvertrag festgelegten Anforderungen muss vorliegen.
· Die Förderwerber:innen wurde ein Anlagenbuch nach ÖVE/ÖNORM E 8001-6-63 sowie eine Erstüberprüfungsbefund (Sicherheitsprotokoll) nach ÖVE/ÖNORM E 8001-6-61 überreicht.
· Die Einweisung der Förderwerber:innen in die Bedienung der Anlage, insbesondere in den sicheren Betrieb, ist erfolgt. 
· Die Zustimmungserklärungen des Netzbetreibers wurden eingeholt.
· Die Vorgaben des Herstellers hinsichtlich Montage, Installation und Sicherheit sind entsprechend den Regeln der Technik umgesetzt worden.
· Die Möglichkeit einer netzdienlichen impulsgesteuerten Ansteuerung des Wechselrichters und die Programmierung eines netzdienlichen Verbrauchsmanagements oder Verbrauchseinschränkung. 	
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